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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer stellte am 11. Januar 2016 das Gesuch, es seien ihm die Kosten
gemäss Beschluss BK 14 104 der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des
Kantons Bern vom 6. Mai 2014 zu erlassen. Das Obergericht wies das Gesuch am 15.
Januar 2016 ab (BK 16 20 MOR). Der Beschwerdeführer wendet sich ans Bundesgericht
und beantragt, die Verfügung vom 15. Januar 2016 sei aufzuheben und die Kosten seien zu
stornieren.

Der Beschwerdeführer stellt zunächst das Gesuch, der Verfahrensleiter der Vorinstanz "sei
auch für das vorliegende Verfahren in den Ausstand zu verweisen". Der Umstand, dass der
Betroffene mit Entscheiden, an denen ein Richter mitgewirkt hat, nicht einverstanden ist,
stellt indessen keinen Ausstandsgrund gegen den Richter dar.

Im vorliegenden Verfahren kann es nur um die angefochtene Verfügung vom 15. Januar
2016 und allenfalls damit in Verbindung stehende Entscheide gehen. Andere Entscheide,
die mit dem vorliegenden Verfahren nichts zu tun haben (z.B. Urteil des Bundesgerichts
1B_340/2015, welches eine Verfügung des Obergerichts vom 31. August 2015 zum
Gegenstand hat), sind nicht beizuziehen.

Der Beschwerdeführer unterlässt es zur Hauptsache, sich zu den Erwägungen der
angefochtenen Verfügung zu äussern. Insoweit genügt seine Eingabe den Anforderungen
von Art. 42 Abs. 2 BGG nicht. Im Übrigen macht er geltend, die Beschwerdekammer habe
seinerzeit das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu Unrecht abgewiesen, weil die
Beschwerde im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdekammer nicht aussichtslos
gewesen sei. Nachdem das Bundesgericht in dieser Angelegenheit mit dem Urteil
6B_597/2014 vom 25. September 2014 definitiv entschieden hat, kann indessen heute auch
auf die Frage der Aussichtslosigkeit nicht mehr zurückgekommen werden.

Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren nach Art. 108
BGG nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers (vgl. das der Beschwerde beigelegte Budget des Sozialdienstes vom
Januar 2016) ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2
BGG ).
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